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AGENDA

DATA ACT – Ziel, Zweck und Anwendung

Welche Daten ?  

Wie stelle ich die Daten bereit ?

Wrap up & Discussion
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VERNETZTES PRODUKT & DATENBEGRIFF

> Vernetztes Produkt & damit verbundene Dienste        

> Von Sensoren generierte Daten
Daten von eingebetteten Anwendungen
Daten während Inaktivität des Nutzers

x keine abgeleiteten Daten / Erkenntnisse aus Daten

> personenbezogene & nicht-personenbezogene Daten
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DATA ACT – AUFBAU, GELTUNG, ZIELE DER VERORDNUNG

4

Anspruch der Nutzer
(Art. 3 bis Art. 13)

Bereitstellung der Daten für die 
Nutzer von vernetzten 
Produkten und damit 
verbundenen Diensten

Anspruch öffentl. Stellen
(Art. 14 bis Art. 22)

Bereitstellung von Daten für 
gewisse öffentliche Stellen 
innerhalb der Union bei 
„außergewöhnlicher 
Notwendigkeit“

Infrastruktur
(Art. 23 bis Art. 36)

Regelungen betreffend 
Datenverarbeitungs-
dienstleister (großteils Cloud-
Anbieter) und 
Dateninteroperabilität

3.2.1.

Teil der EU-Datenstrategie>
> unmittelbare Geltung ab 12. September 2025
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ANSPRUCH DER NUTZER (WHO IS WHO?) 

Daten-
inhaber

Nutzer
Daten-

empfänger
(Dritter)

Access by design (Art. 3) 

Bereitstellung / Nutzung (Art. 4) 

Weitergabe auf Verlangen per Vertrag (gegen Entgelt) 
(Art. 5/8/9) 

Vereinbarung (Art. 6) 

Intermediär
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VERHÄLTNIS ZWISCHEN DATENINHABER & NUTZER

Daten-
inhaber

Nutzer

Access by design (Art. 3) 

Bereitstellung (Art. 4 Abs. 1) 

Datennutzung durch Inhaber 
(Datenlizenz) (Art. 4 Abs. 13) 

▪ Dateninhaber darf:

▪ ohne weiteres verfügbare Daten 
(Produktdaten/verbundene Dienstdaten, 
die Dateninhaber rechtmäßig ohne 
unverh. Aufwand vom vernetzten Produkt 

erhält),

▪ bei denen es sich nicht um 
personenbezogene Daten 
handelt,

▪ nur auf Grundlage eines 
Vertrages mit dem Nutzer 
nutzen.

▪ Keine Verwendung der Daten 
um Einblick in wirtschaftliche 
Lage des Nutzers zu bekommen!
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INHALTLICHE VORGABEN DATENLIZENZVERTRAG

> Art. 7 Abs. 2
▪ Vertragsklauseln, die Rechte des Nutzers

▪ ausschließen, 

▪ davon abweichen oder 

▪ die Wirkung abändern, sind nicht bindend.

> Art. 13 („AGB“-Recht) 
▪ B2B Verträge über Datenzugang und Datennutzung, die nicht 

verhandelt werden (AGB)

▪ ab dem 12.09.2025; Altverträge ab dem 12.09.2027

▪ Verbot missbräuchlicher Klauseln

▪ Haftungsausschluss/-beschränkungen bei Vorsatz/grober 
Fahrlässigkeit

▪ Ausschluss oder Beschränkung der Rechtsbehelfe

▪ einseitiges Vertragsauslegungsrecht des Inhabers

▪ …
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VERHÄLTNIS ZWISCHEN DATENINHABER & -EMPFÄNGER

Daten-
inhaber

Daten-
empfänger

(Dritter)

Weitergabe auf Verlangen des Nutzers (gegen Entgelt) 
(Art. 5/8/9) 

▪ Dateninhaber muss dem 
Datenempfänger Daten:

▪ zu fairen,

▪ angemessenen und

▪ nicht diskriminierenden 
Bedingungen bereitstellen.

▪ keine Offenlegung von 
Geschäftsgeheimnissen 

▪ Entgelt zulässig

▪ Dritter verarbeitet Daten nur 
gem. Vereinbarung mit Nutzer!

Nutzer

Vereinbarung (Art. 6) 
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ANSPRUCH ÖFFENTLICHER STELLEN / INFRASTRUKTUR

> Anspruch öffentl. Stellen

▪ (nationale) öffentliche Stelle, Kommission, EZB … 

▪ öffentlicher Notstand (Art 15 Abs 1 lit a DA)

▪ außergewöhnliche Notwendigkeit (Art 15 Abs 1 lit b DA)

▪ zeitlich befristet und auf Antrag

▪ öffentlicher Notstand unentgeltlich; ansonsten „faire 
Gegenleistung“ (= technische & organisatorische Kosten)

> Infrastruktur ▪ Datenverarbeitungsdienste (im Wesentl. Cloud-Anbieter)

▪ einfachere Wechsel zu anderem Dienstleister oder zu eigener 
Infrastruktur

▪ keine Schaffung proprietärer Strukturen 
▪ Rechte und Pflichten vertraglich festzulegen 

▪ max. 2 Monate Kündigungsfrist
▪ Übergang binnen 30 Tagen ab Kündigung
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AGENDA

DATA ACT – Ziel, Zweck und Anwendung

Datenschutz adé?  

Was ist mit Betriebsgeheimnissen?

1.

3.

2.
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DATA ACT & DATENSCHUTZ

> Ergänzung der “Verordnungslandschaft“    

> DSGVO geht im Widerspruchsfall vor

> Bereitstellung an Nutzer oder Dritte: nur bei gültiger Rechtsgrundlage gem Art 6 
DSGVO 

> Bereitstellung pb Daten an öffentl. Stelle: erforderliche TOMs in Antrag (zB
Anonymisierung oder Pseudonymisierung) 
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AGENDA

DATA ACT – Ziel, Zweck und Anwendung

Datenschutz adé?  

1.

2.

Was ist mit Betriebsgeheimnissen?
3.
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DATA ACT & GEHEIMNISSCHUTZ 

keine Erkenntnisse aus Daten

x

x
> Maßnahmen zur Wahrung der Vertraulichkeit erlaubt 

(NDA, TOMs etc.)

keine Pflicht zur Offenlegung → Begründung und ggf Beschwerderecht

keine Entwicklung konkurrenzierender Produkte (Art 4 Abs 10)

x

x keine Einblicke in wirtschaftliche Lage, Vermögen, Produktion
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VORBEREITUNG – STEP PLAN

• betroffene 
Produkte

• betroffene 
Daten

• Format

• Produkt

• Kategorie

• technische 
Aufbereitung

• technische 
Bereitstellung

• Informations-
pflichten

• Aktionsplan
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KEY TAKE-AWAYS UND Q&A

p.b und nicht-p.b. Daten vernetzter Produkte und verbundener Dienste

Diskussion und Fragen

>
>

>

Access by Design und Pflicht zur Bereitstellung an 
Nutzer, Dritte oder öffentliche Stellen (B2B & B2C)

ggf. angemessene Maßnahmen zur Wahrung von Geschäftsgeheimnissen

> DSGVO geht vor

> einfacherer Wechsel des Cloud-Anbieters
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VIELEN DANK!

Dr. Stephan Winklbauer, LL. M.
Partner, Rechtsanwalt

aringer herbst winklbauer rechtsanwälte

Grillparzerstraße 5, 1010 Wien
+43 1 890 90 17
winklbauer@ahwlaw.at
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